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V . Holzordnungen .
' I . Holz o r dnu ng v o m 14. X . l 7Z5.

achdeme Mchh . Schultheiß Rühr und Bürger dieser Stadt eine Weil
dahar mit soliderem Bedaureu lvahrnemmcn und erfahren »rücßcn , was ge¬
stalten die dieser Stadt zügehörigc Waldungen durchgehends dermaßen erdün -
neret und geschwächet sich finden , daß , wo der ohneingeschranckte allzüsreye
und große Gebrauch sowohl in Iaün - Banw - und Saghöltzeren als sonderlich
auch an Brönnholtz nicht nachtrucklich gehelnmet , mehrere Sparsamkeit gesücht,
der ohngebundenen Beholtzung gcsteüret und durch nöthige Einschranckung
Vorkehrung geschehen, wurde , nicht ohnbillich ein inehrercr Ruin der Waldung
und großer Holtzmangel zü besorgen wäre . Danethin Mchh . billich bewogen
worden , aus Mittel und Weg bedacht zü seyn, wie zü gütem der allgemeinen
Burgerschafft und lieben Posterität die Waldungen als ein Kleinod dieser Stadt
iit mehrere Aüffnung gebracht , durch eine gemeßenc Einschränkung deß allzü -

freycn Gebrauchs dem anscheinenden Mangel , auch vielen eingeschlichcnen Miß¬
brauchen kräfftiglich vorgebogen , den Waldungen in weiterem verschonet und
so viel immer möglich beßer conserviert und erhalten werden mögen . Zü
welchem End dan Mehh . Schultheiß Räht und Bürger gantz wohlbcdachtlich
nach genügsamer Deliberation auß gütcrn Eyffer für das allgemeine Beste
krafft tragenden Ambts und habender Befüegsamme in schuldiger Vorsehung
nicht ermanglen wollen , folgende hoffentlich ganz nützliche und der Nachwelt
ersprießliche Holtzordnung zü errichten und zü bestätigen in Form Statt und

Weyß , als nach beschrieben steht .
1 . Solle alle Jahr einmahl vor Zeichnung Holtzcs eines Bauwherren

Holtzrodell durchschauwet werden , darinnen er bey Treüwen alles zeichnende
Holtz notieren solle. Für das erstemal ) ! dan sollen alle Bürger beschickt und
von selben bev ihrer bürgerlichen Pflicht vcrnomen werden , was ein jeder für
Holtz in seine Haußhaltung oder aber zur Profession gebrauche .

2 . Weilen nicht billicb funden worden , daß einem jeden ohne Entgelt
solle Holtz gegeben werden , so viel er will , dan man in allzü merklichen okm-

gleichen Genuß und Rechten stünde , dahero ward ein O.uantum gcsczt, und
das übrige zü Handen allgemeinen Stadtwesens bezahlt werden soll . Und

zwahr soll dem Höchst - und Meistbrauchenden ohne Entgeltnuß nicht mehr an

Brönnholtz zükommen und vcrzeigt werden dan jährlich 25 Claffter und das



91

in dem Boonwald ; solte aber ein solcher in anderen Waldungen etwas an
eychigem oder bücbigcm empfangen , soll solchco in die Zahl eingezogen und
deßen Rechnung gehalten werden .

Über obige den Meistholtzbrauchendcn gratis accordicrten 25 Claffter
Holtzes dan soll noch den Fabricanten , Bleicheren , Ferberen , Wührten mrd
denen , so zü ihren Professionen ein mehreres bcnöhtiget seyn mögen , accor-
diert und vergont seyn , anoch 25 Claffter zü erheben und an aufgemachtem
Holtz zü cmpfahen , ivclches aber nicht durch ihre Veranstaltungen , sonder durch
Ordre und Befehl eines jewesenden Bauwherren solle von Windfällen , ligen -
den Holtz , Tolderen , Kneblen aufgcholtzet , zü Claffteren gemacht , güts und
schlechtes unter einander gesezt und , so dan solches aufgemacht ist , jeweilen
der geordneten Comission angezeigt und darauff ohnpartcyisch denen nöthig
habenden vertheilt und assigniert werden , für jedes Claffter aber alsobald neben
dem Auffmacherlohn zü Handen deß allgemeinen Stadt - ScckelS I lb bezahlt
und von jewesendem Bauwherr verrechnet werden soll.

Was aber von dergleichen Holtz in Abohrtcn und Krachen deß Boonwalds
sich findet , so auch durch Veranstaltung eines Bauwherren zü Ehren gezogen
und in Claffter gesetzt werden soll , die Abführ deßen aber kostbahr und be¬
schwerlicher ist, dafür soll dan nicht mehr von einem Bürger neben dem Aus¬
macherlohn als IO g ß per Claffter bezahlt und verrechnet werden ,

Wan van über die abgesagte Zahl der 50 Claffteren shalbH gratis , halb
umb Bezahlung accordierten Holtzes jemand , welches es immer seyn mochte ,
ein mehreres bcnöhtiget seyn wurde , die sollen zur Außgrabung Stöcken ge¬
wiesen werden Mithin dan weiters niemanden ohne Außnahm einich Holtz ,
ligends oder stchends , cigcnwaltig außzumachen erlaubt seyn , sonder solche
Übertrettcr gerechtfertiget und gebüeßt werden sollen .

Z . Aller Holtzgrempel soll gänzlich abgestrikt und verbotten seyn sowohl
unteren Bürgeren sechsten als von Bürgeren gegen Bauwren und Äußeren ;
deßthalb ein solch Übertrettcr — sowohl Kaüffer als Verkaüffer uinb 10 lb

per Klassier abgeschafft werden soll.
4 . Hinterfüßen sollen ihr Holtz bezahlen , die Bezahlung allsobald bey

Zeichnung Holtzes erlegen , für jedes Claffter I lb , und soll ihnen solches in
den äußeren Wälden verzeigt werden zur Nohtdurfft .

5 . Holtz, so den Bürgeren für ihr Jahrholtz verzeigt wird , soll ohne Unter¬

scheid — sowohl gutes als schlechtes, rauchö oder glattes , Tölder und Knebel
— sauber aufgemacht oder darumb zur Verantwortung gezogen werden , dar -

fehtl in der Vorlage .
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auff die Baanwarten gleich auf alle andere Übertretter achten und zü gebüh¬
render Straff verleiden sollen .

6 . Au nöthigen Gebauwen in der Stavt solle noch weiterS ohne Entgelt
das erforderliche Holtz gegeben , aber hierbcy der Unterscheid gemacht werden

zwüschen nöthigen und » nöthigen Gebaüwen ; und wan ein Bürger etwas zu
bauwen nöthig hat , soll er jewcilen einen Schein deß benöthigten Holtzes von
dem Iimmcrmann auffwiesen, ' darinnen bey Treüwen nur das erforderliche
notiert seyn soll . Wo aber Harm einer Gefehrd brauchen und mehr fordern
wurde , als er wohl benöthigt ist, in gebührende Straff gezogen werden soll .

7 . So jemand äußert der Stadt in dem Twing ein neüw Hauß oder
Gebaüw zü errichten Vorhabens , soll er sich deßthalben vorhero darumb vor

Mhh . Rsätj und Bürger anmelden , umb darüber zü deliberieren , ob es nöthig
oder nicht , ob das Holtz könne accordiert werden , und fahls erhaltener Be¬

willigung solches bezahlen . Damit aber je mehr und mehr die Scheüren
äußert die Stadt gebracht werden mögen , als soll zü solchen, so vor den

Thoren errichtet werden , das nöthige Holtz umbsonst accordiert seyn.
8 . Alter Abbruch Holtzes soll nicht erlaubt seyn, an Äußere zü verkauffen ,

sonder , wo eincrö nicht selbsten braucht , entweders in die Ziegelhütten oder an
andere Bürger , so Holtz brauchen , umb billichcn Preyß gegeben werden .

9 . So ein Bürger äußert dem Stadttwing ein Gebaüw zü errichten Wil¬
lens , soll er kein Beneficium Holtzes genießen , und wo einem auf geziemen¬
des Anhalten etwas Holtzes könte accordiert werden , soll er solches gebührend
ohne Nachsehen der Persohn bezahlen .

10 . Für Gebaüw , so nur zur Lust gemacht werden , soll man das Holtz
bezahlen , wan je es zu accordieren ist ; so auch verstanden werden kan von
Sommerhaüßeren äußert der Stadt .

11 . Keinem äußert dem Stadt - Twing sitzenden Bürger soll mehr dan
2 Claffter Brönnholtz umb Bezahlung accordiert werden .

12 . Neüw erkauffte Mieter im Ambt Arburg , so äußert dem alten Baan

gelegen , sollen wegen Iäunung , Brüttschcnholtz etc . als frembde angesehen
seyn, und so etwas zü accordieren ist, sollen sie solches bezahlen .

I Z . Dünckel zü Privatbrünnen deren sollen keine mehr accordiert , sonder ,
wo es nur wenig gebraucht , von dem Bauwherren um gebührende Bezahlung
genommen , mehrere aber von äußeren und anderen Orthen har anzüschaffen
ihnen die Sorg überlaßen seyn soll.

14 . Brönnholtz soll nicht lenzer zü machen erlaubt seyn dan lengstens
4 und ein halb Schüh lang .

sic ! »



15 . Um büchiges und cnchigeS Holtz sollen ohne Unterscheid der Persohnen
sich alle um die Bewilligung bewerben .

16 . Das Abholtz zü asöigniercn und zü Handen Mhh . zü verkauften
einem jewesenden Bauwherren überlaßen seyn soll .

17 . Bey Zeichnung ordinär ! Jahrholtzes soll jeweilen neben dem Bauw¬
herren auch noch jeinand beywohnen .

18. Saghöltzer sollen keine accordiert werden , man habe die höchste Noth¬
wendigkeit deßen durch einen Augenschein oder sonsten genügsamlich gezeiget
und erwiesen .

19 . Fahls einer nur wenig Läden und nicht ein ganzer Baum nöthig ,
sollen solche von dem Bauwherren genommen und zü dem End zü einem

jeweiligen Vorraht getrachtet werden .
20 . Wan einem wegen vorgestelter Nothwendigkeit ein Sagholtz verzeigt

wurde , solches aber nicht wie angeben angewendet , soll dieser Fehler von jedem
Holtz mit 20 lb gebüßt und noch darzü das Holtz bezahlt werden .

21 . Solle dan der Vorraht , als wornach zü trachten , so anwachsen , daß
die Bürger zur Genüege auß dem Werckhooff versehen werden könten , sollen
alle Läden von jewesenden Bauwherren genommen werden .

22 . Alles Holtz , so zü den Gewerben und Hanttierungen , Gewin und

Profit damit zü machen , accordiert wird , ohne Unterscheid solle bezahlt wer¬
den , welches auch verstanden werden soll von Packküsten und Packfäßeren ,
welches von einem jewesenden Bauwherren genommen und Mhh . verrechnet
werden soll.

2Z . Diejenige , so wenig Güeter haben und ihre nöthige Iäunung nicht
durch eigenes Gesind und Knechten können machen laßen , sollen ihre wenig
nöthige Zäunung von jewesenden Bauwherren nemmen , damit nicht so liechtlich
um so wenige Stucken willen ein Eych oder Iäun -Tannen inüeßte gefält und
der Rest schlechtlich zü Nuzen gezogen wurde .

24 . Bürger und Twingöangchörige , so ab ihren Güeteren einiches Holtz,
was Namens es senil mag , an Äußere verkauften , sollen als Holtzveraußerer
angesehen und straffbahr gemacht werden .

25 . Schindler ! sollen alle durch jewesenden Bauwherren gemacht und die

Bürger von ihme versehen werden und der Schindlengwerb den Decken gäntzlich
abgestrickt seyn .

26 . Aü mehrerer Ersparung Holtzes ward auch erkent, daß könfftig kei¬

nem , so an einer Haubtgaß zü bauwen Willens und eine neüwe Face auff -

züführen gesinet , kein Holtz zü seinem Bauw accordiert werden soll, er wäre
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dan davon das meiste mit steinen aufzüführen gesinnet , Sach wcre dan , daß
die Beschaffenheit der Orthen oder Persohnen ein anders erforderen möchte .

27 . Dene weilen wegen allerhand besorgenden Verdrießlichkeiten man sich
nicht völlig der biß dahin geleisteten Beyhülff wird entladen können , sonderlich
gegen solche , welche immediate in und an Mnhh . gehörigen Waldungen ge-
scßen, als in Ramoß , Ziegelwald , Unterwald und Glaßhütten etc., als könne
man mit moderater Mitheilung umb güte Bezahlung mit Brönnholtz gegen
solche , so lang solches die Waldungen erleiden mögen , continuieren , aber kei¬
nem mehr dan 2 Claffter Brönnholtz werden laßen und zwahr an solchen
Orthen , so es am schwährlichstcn in die Stadt hinein zü bringen seyn kan,
und nur solchen, so sonsicn kein ander Holtz beckommen können .

28 . Mit Zaunung dan gegen solche ( äußert so Mhh . krafft Verträgen
wegen Bodcnzinsen beyzüspringcn schuldig) inngehalten und zü Pflanzung
Lcbhägen nach hochoberkeitlichcm Befehl angewiesen werden sollen, auch mit
Bauwholtz gegen Äußere inngehalten werden soll .

29 . Sollen aber Extrafäll sich zütragen , auch etwan Windfähl und Stuck
an Enden und Orthen sich finden , daß der Burgerschafft abgelegen und ohne
Nachtheil der Stadt und der Bürgeren könte entmanglet , solches nach vorhero
erhaltener Bewilligung wohl verkaufst und zü gelten gemacht werden mögen ;
gegen die von Arburg , Offtringen , Niederwyl und Strengelbacb aber , so mit
eigenen Waldungen versehen , soll inngehalten werden .

70 . Ob dem Baan und äußert dem Stadt - Bezirck dan auch das wenigste
zü veraüßeren und zü verkauffen gänzlich abgestrickt seyn soll.

71 . Auf äußere Garnbaucher soll scharpf vigilicrt und ihnen nichts ver¬
kaufst werden .

72 . Auf Holtzmacher und Holtzführleüth sonderlich die immer mögliche
scharpfc und genauwe Aufsicht gehalten werden solle, damit die eine Weil
dahar verlautende Fresset entdecket und darin gehemmct werden mögen ; darauff
sonderlich auch die Baanwarten treüwe und gefliße Achtung haben sollen .

77 . Auch warsdj erkent und für sehr nuzlich und nöthig crrachtet , eine
kleine , Trcmmel - Sagi bey der oberen Mühli zü errichten , damit vieles Holtz
zü Gebaüwcn desto beßer zü Ehren gezogen werden könne .

74 . Zü güter Fortpflanzung der Waldungen sollen jeweilen an starck auf -
geholtzten Orthen früsche Einschläg zü errichten getrachtet werden nach der selbst
von Mnhh . und Oberen gegebene Anleitung an denen Orthen , so es bestens
sich thün laßt , als worüber die Holtz-Comission jeweilen vigilieren soll ; auch
an mosechten Orthen durch Außtholung das weitere Wachsthum zü beförderen .



Z5 . Waldgang . Der jährliche Waldgang soll jeweilen eingerichtet werden ,
daß jedcre Waldung bcsonderbahr craminiert , darüber spcciatim die nöthige Rc-
marqueö gemacht und nach vollendeter Durchgehung nachwerts vor gesandter
»Session der ordinari geordneten Herren Walsdjgängcren das jeweilige Befinden
erdauwret und die nöthige Vorkehrungen geschehen können .

Z6 . Was ein jewesender Bauwhcrr verzehrt und in seiner Verrichtung Kösten
hat , das soll er in seiner Rechnung deß Ausgcbesnjs bringen , hingegen auch
alles Eineinmen von Holtz ohne Unterscheid Mhh . bey treüwer und aufhaben¬
der Pflicht verrechnen und in sein Einemmen bringen .

Z7 . Ein jewesender Bauwberr und Baanwarten sollen ein Eyd zü dieser
Ordsnsting thün , daß sie solche in Obacht halten und darnach gclebcn wollen .

Nachdemc vorstehende Ordnung in allen ihren Stücken , Theile » und
Articlen , wie solche vorbeschrieben stahl , approbiert , bestätiget und darob von
nun an steiff und vest zü halten und solche in Obscrvanz zü zcühen erkent
worden , ward auch darbey geschloßen, daß selbige auff zwey Jahr lang ge-
stellet und darob ohnunterbrochcn gehalten werden solle. Wie aber alle güten
Ordnungen gleich einem Todtcn - Cörper zü achten, wo nicht durch nöthige
Erccution solchen das Leben gegeben wird , als ward zü steiffer Observanz vor -

bcschriebener Puncten und in allein den erwünschten Zweck zü erlangen , nöthig
erachtet , eine cxpresse harzü bestelle Comisöion und Executionö -Cammer von

ohnpartenischcit und ohnintcressierten Pcrsohnen und Ehrengliederen zü ernam -

sen und als Excctitoren und Observatoren gegenwärtiger Ordnung auf 2 Jahr
hin zü crwehlen , welche dan für solche Zeit mit folgenden Membris unter dem

Praesidio eines regierenden Herren Schultheißen bcsezt worden .
Praeses : Herr Ambtschulthciß Salchli .
Asöesöores : Hr . David Steinegger , Bauwherr , Hr . Samuel Seelmatter ,

Hr . Rüdolff Ringier , Hr . Albrecht Ächler er Senatoribus , welche Mehh . Rsähtj
und Bürger durch offene Stimmen crwöhlt haben ; Hr . Jacob Müller , Hr .
Johanneß Müller , Hr . Samuel Ringier , Chirurgus , Hr . Jacob Falckcisen, Hr .
Samuel Ringier , Not ., Hr . Jacob Ringier er Civibus , welche durch Balottes

eligiert worden .
Die dan sämtlichen nach vorher » ergangener Erkanntnuß bey Treüwen

und Ehren ohnparteyisch und ohne Ansehen der Persohn ob gemachter Ord¬

nung zü halten und deren nachzügelcben ein Eyd - Gelübd an den richterlichen
Stab abgeleistet haben .

Solchen ward der Gewalt ertheilt , nicht nur alle Transgressoren dieser
Ordnung zü rechtfertigen und zü straffen , sonderen auch diejenigen Holtzfreffler
und WiedesrHändler in der Stadt und Mnhh . Bezirck, so entdeckt werden , nach
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Bewantnuß deß Fühlers zü büeßen , davon dem Verleidet , der

Comission und HPei Mnhh . E . E . Grichtö zückommen solle . Solle aber jemand
über dero mißfallende Urtheil sich zü beschwüren Uhrsach haben , solchen die

Appellaz vor Mehh . Schultheiß und Naht und auch vor Mchh . Räht und

Bürger zü zcühen erlaubt seyn.

Stadtarchiv Aoftngen : Ratsmanual XVII 2 ? Z— Z0 ? .

2 . Holtz - Ordnung
wie solche von MnhH " Schultheiß , Räht und Bürger der
Statt Ioffingen den 7 . Mertz I7Z8 zum Schluß gebracht .

statuiert und festgesezt worden .

emnach MchH >! Schultheiß , Räht und Bürgere der Statt Zoffingcn auß
pflichtmäßiger Vorsorg und in Betrachtung , die ihrer Statt zugehörige Waldung
ab - , hingegen der Gebrauch allerhand Holtzes zunimmet , anbey darin » nicht
die nichtige Sparsamkeit beobachtet wird , eine zu gemeiner Wohlfahrt ab -

zwekende Holtz - Ordnung sub 14 . 17 Z 5 errichtet , solche jedoch nur zur
Prob auf 2 Jahr lang festgestellet haben und vermahlen die terminierte Zeit
verlosten ist etc. , als haben gedacht MehH " Schultheiß , Räht und Bürgere in

wiedermahliges reiffes Erwcgen gezogen, wie die hiesiger Statt zugehörige
Wälder als ein kostbahreS und höchstnohtwendiges , derohalben den herrlichsten
Freyheiten gleich wo nicht vor zu schätzendes Kleinod in gutem Stand erhalten ,
wo möglich in beßeres Ausstemmen gebracht und dem uneingeschränkten theils
überflüßigen Gebrauch aller Gattung Holtzes gesteüret werden möchte , auf
daß dardurch die Waldungen , derer hiesige Statt vor andern Orten auß einen
namhafften District besitzet , noch ferners nicht nur zu unentbährlicher Noht -
durfft , sondern auch zu allerhand Begangenschafften und Gewerben die erfor¬
derliche Beholtzung ertragen und also zum Besten dero werthen Nachkömling -

schafft dieses unschätzbare Kleinod conserviert und tranferiert werden möge ,
gleichwie solches durch kluge und unermüdcie Sorgfalt ihrer sei . Regimenls -
Vorfahren auf gegenwärtige Zeiten ist erhalten worden .

Nachdemme nun alle hierzu dienende Mittel vorher rcifflich bedacht und
darüber ein Gutachten vorgelegt worden , haben MehH " Schultheiß , Räth und

Bürgere krafft habenden GewaltS und von tragenden Amts wegen zum Besten
ihrer Burgerschafft und verhoffentlich zum Nutzen ihrer lieben Nachkömlingen
folgende Holtz-Ordnung errichtet, statuiert , gesezt und geordnet , wie von Artikel

zu Artikel folget .
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Pars I .
Von Außihei

'
lung und Ersparung Holtzes .

1 °. Es solle jeweilen vor Zeichnung deß Bürger - oder Jahr -Holtzes deß
H ". Bauwherren Holtz -Rodull also revidiert werden , daß alle Bürgere vor die
geordnete Holtz -Commission beschikt und bey ihrer bürgerlichen Pflicht befragt
werden , wie viel Klassier Brönnholtz ein jeder in seine Haußhaltung und zu
seiner Prosession jährlich benöhtiget seye ; welches dan , falls man nicht augen¬
scheinlich sehen möchte , daß einer über seine Nohtdurfft fordere , in den Holtz-
Rodull eingeschrieben werden solle.

2 "
. Weilen aber nicht billich funden worden , daß einem jeden ohne Entgelt

solle Brönnholtz gegeben werden , so viel er will , sintemahl man in allzu merklich
ungleichem Genuß und Rechten stunde , als ward ein gewüßes Quantum gesezt,
das übrige dan zu Handen deß allgemeinen Stattwesenö bezahlt werden solle.

Und zwar soll den Höchst - und Meist - Brauchenden nicht mehr ohne
Entgeltnuß an Brönnholtz zukommen und verzeigt werden als jährlich 25
Klaffter , unter welche Zahl auch gezogen und berechnet werden solle, was einer
an eychigem und büchigem Holtz empfangen .

Über obige den Meist -Holtz -Brauchenden gratis accordierte 25 Klaffter
Brönnholtzes dan soll annoch den Fabricanten , Bleikern , Färbern , Wihrten
und andern , so zu ihren Professionen oder Haußhaltungen ein mehrerS be¬
nöhtiget seyn mögen , accordiert und vergönt seyn, noch 25 Klaffter zu erheben ;
welches aber nicht durch ihre Veranstaltung , sondern durch Ordre und Befehl
eines jewesenden Bauwherren solle von Windfällen , ligenden Doldern , Kneb -
len etc . aufgeholtzet , zu Klassiern gemacht , gutes und schlechtes unter einander
gesezt und , so dan solches aufgemacht ist, jeweilen der geordneten Commission
angezeigt und hierauf unparthcyisch den Nöhtighabenden vertheilt und assignierr
werden , für jedes Klaffter aber alsobald neben dem Aufmacher -Lohn zu Handen
deß allgemeinen Statt -Sekels I lb Pf . bezalt und von jewesendem Bauwherrn
verrechnet werden solle ; was jedoch von dergleichen Holtz in Aborten und Krächen
deß BoonwaldS sich findet , so auch durch Veranstaltung eines Bauwherren zu
Ehren gezogen und in Klaffter gesezt werden solle, die Abfuhr deßen aber kost-
bahrer und beschwerlicher ist , darfür soll dan nicht mehr von einem Bürger
neben dem Aufmacher - Lohn bezahlt werden als per Klaffter 10 g . ß .

Wan dan über die obgesagte Zahl der 50 Klassiern halb gratis und
halb um Bezahlung accordierten Holtzes jemand , wer es immer seyn möchte ,
ein mehrers benöhtiget seyn wurde , so soll ein solcher dennoch nicht ein mehrers
auß den gemeinen Wäldern zu empfangen haben , mithin dan weiters nieman¬
den ohne Außnahm einich Holtz , ligends oder stehendes , eigeng ' wältig auf -
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zumachen erlaubt seyn, sondern solche als Übertrettere gcrechtfcrtiget und gebüßt

werden sollen .
Jedannoch bleibt das Stokaußgxaben an unschädlichen Orten noch ferners

zugelaßen ; es sollen aber die Baanwarten fleißige Acht haben , ob und durch

wen mit Stökaußgraben dem jungen Aufwachs Schaden geschehe, und die

Fehlbahren an gebührendem Ort verleiden .
Zo . Wan die Holtz -Forderungen gesamter Burgerschafst angegeben worden ,

so solle die bestelle Holtz - Commission alljährlich reifflich erwegen , wie viel

Klaffter in jedem Wald verzeigt , item wo und auf was Weiß die Holtz - Zeichnung

vorgenommen werden solle. Nachwerts dan solle jeweilen den Minder -For -

dernden ihr Holtz in nächern , denen aber , so mehr fordern , in weiteren und

entlegener » Wäldern verzeigt werden .
40. Bey Zeichnung deß ordinari Jahr -Holtzeö soll jeweilen neben dem

Bauwherren annoch jemand auß der Holtz - Commission beywohnen .
50 . Das Brönnholtz soll nicht länger zu machen erlaubt seyn als längstens

4-i/s Schü lang ; deßgleichen solle nicht mehr als 4 ^/z Vz . oder höchstens 5 Bz .

per Klaffter für Aufmacher -Lohn bezalt werden . So aber einer sein Holtz

länger dan 4 ^/s Sehn zu machen befehlen oder aber mehr als abgedachten

Lohn für das Aufmachen versprechen thäte , der soll für jedes also aufzumachen
befohlenes Klaffter um I lb Pf . gebüßt werden , worauf dan die Baanwarten

achten und die Fehlbaren nach habender Pflicht und bey Straff der Gefangen¬

schafft oder Privation ihres Diensts ohne Ansehen der Persohn verleiden sollen .
6" . Das den Bürgern für Jahrholtz »erzeigte Holtz solle ohne Unterscheid -

so wohl gutes als schlechtes, rauches und glattes , Dolder und Knebel — sauber

aufgemacht , die darwider Handlenden aber je nach Bewandtnnß der Sach

zur Verantwortung gezogen werden ; worauf — wie auch auf die durch die

Holtz -Macher und Holtz -Fuhrleüth begehende Frevel und eingcschlichene Miß -

bräuch — die Baanwarten getreüe und genaue Achtung haben und die ent¬
hebenden Fehler bey ihrer Pflicht angeben sollen , damit jeweilen an behörigcm
Ort solche Frefel gerechtfertiget werden können .

70. Alle diejenige Bürgere ohne Unterscheid der Persohne », welche eychiges
oder büchiges Brönnholtz begehren , sollen sich auf gewohnte Zeit vor MnhH " ,

Schultheiß , Naht und Holtz - Commission um die Bewilligung anmelden .
8 ". Das Abholtz belangend , so wird es einem jewesenden Bauwherren

überlaßen , solches zu Handen MrhH " bestmöglichst zu verkauffen .
9 °. Wan ein Bürger von seinem Burger -Holtz jemanden , eS seyc einem

andern Bürger , Hintersäß oder Äußern , verkauffen oder sonsten , auf was Weiß
es seye, Grempel darmit treiben wurde , so solle wegen solcher Übertrettung



>o wohl der Käüffer als der Verkäüffer um jedes Klaffter also vergrempleten
Burger -Holtzes mit Z lb Pf . unabläßiger Büß gestrafft werden .

10". Zu nöhtigen Gebaüen in der Statt solle noch ferners ohne Engelt
das erforderliche Bauwholtz gegeben , darunter aber unnöhtige Gebäüw nicht
gezogen werden . Es solle jedoch ein jeder , so etwas zu bauwen nichtig hat ,
jeweilen einen Schein und wo möglich einen Riß von dem Zimmerman aus¬
weisen, damit man sehen möge , wie viel Holtz er eigentlich zu vorhabendem
Bauw nichtig habe . Falls aber der, so bauwen laßen will , oder der Iimmer -
man hierinn Gefehrd brauchen und mehr fordern wurde , als er benöhtiget
ist, so soll ein solcher deßthalben in gebührende Straff gezogen werden .

I I "
. Keinem , der an einer Haubt -Gaß zu bauwen und eine neüwe Fa §e

auszuführen gesinnet , solle Holtz zu seinem Bauw accordiert werden , er wäre
dan das Meiste darvon mit Steinen aufzuführen erbietig ,

12" . So ein Bürger ein neüwes Wohnhauß oder ein anderes Gebäüw
äußert der Statt in dem Twing zu bauen Vorhabens , so soll er sich deßt¬
halben vorhero vor MnhH ? Räht und Bürgern anmelden , um zu deliberieren ,
ob ein solch Gebäüw zuläßig , nichtig oder unnöhtig , deßgleichen ob das darzu
nichtige Bauwholtz accordiert werden könne oder nicht ? Falls erhaltender Be¬
willigung aber soll er das Holtz bezahlen .

Damit aber je mehr und mehr die Scheüren äußert die Statt gebracht
werden mögen , als soll zu solchen das nöhtige Bauwholtz noch fürbas um¬
sonst gegeben werden .

IZ " . Für Gebäüw , so äußert der Statt nur zur Lust gemacht werden ,
soll man das Holtz bezahlen , wan es je accordiert werden kan .

14° . So ein Bürger äußert dem Statt - Twing ein Gebäüw zu errichten
Willens , soll er darzu kein Beneficium Holtzes genießen , und wo je MehH " ,
Räht und Bürgere (als die ihnen diesen Fall reserviert haben ) einem solchen
aus trungenliches Anhalten etwas Bauwholtzes darzu accordieren thäten , so
solle er dannoch ohne Ansehen der Persohn solches gebührend bezahlen .

15 °. Ein jcwesender Bauwherr solle keinem ein oder mehrere Saaghöltzcr
im Wald »erzeigen noch anschreiben laßen , er habe dan zuvor an gebührendem
Ort die Concession darfür erhalten .

16 °
. Es solle niemanden ein oder mehrere Saaghöltzcr accordiert werden ,

er habe dan zuvor die höchste Nohtwendigkeit deßen durch einen Augenschein
erwiesen oder sonsten gnugsamlich dargethan , worzu er selbige nöhtig habe ;
jedoch aber soll zu geringen Reparationen , darzu nicht ein gantzer Baum Laden
erfordert wird , kein Saagholtz erlaubt , sondern die nöhtigen Läden jeweilen
auß dem Werkhauß gekaufft werden .
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17 ". So einer die Concession zu ein oder mehrern Saaghöltzern recht¬

mäßig erhalten , so wird nach ehemahliger Übung wiederum zugelaßen , daß

ein jewesender Bauwherr ihme das - oder dieselbige in dem Wald »erzeigen

möge , da dan einem jeden die fernere Besorgung dieser ihme »erzeigten Saag¬

höltzern ihme selbst übcrlaßen wird . Hingegen sollen die zu Fournicrung deß

Werkhauseö angezeichnete Saaghöltzer von den Privat - Höltzern separiert und

durch die jeweiligen Ober - und Unter -Bauwherren nach habenden Instruktionen

besorget und darvon keine als im Werkhauß verkaufst noch sonst etwan ver¬

tauschet werden .
18" . Wan einem wegen vorgcstelter Nohtwendigkeit ein oder mehrere

Saaghöltzer erlaubt und verzeigt wurden , er aber das - oder dieselbige nicht,
wie er vorgegeben , angewendet hätte , so soll dieser Frefel von jedem Saagholtz
mit 20 lb Pf . gebüßt und noch darzu das Holtz bezalt werden .

19 " . Alle Schindle » sollen auß dem Werkhauß genommen und dcßthalb

durch Anstalt eines Unter -Bauwherren der darzu erforderliche Vorraht jederzeit

angeschaffet werden , folglich der Schindlen - Gewerb den Teken gäntzlich abge -

strekt seyn . Damit aber die Burgerschafft deß Preises halben sich nicht er-

klagen könne , als sollen eintausend Schindle » nicht theurer als um sechs Batzen
den Bürgern verkaufst werden .

20 " . Obwohlen MehH " noch ferners den Bürgern das nichtige Iäünung -

Holtz zu ihren im Twing und alten Bann gelegenen Gütern wollen zukommen

laßen , so solle doch denjenigen , so wenig Güter haben und ihre nichtige Iäü -

nung nicht durch eigenes Gesind und Knechten machen laßen , keine Iäün -

Eychen noch Aäün -Tannen erlaubt , sondern sie gewiesen werden , ihre wenige

Iäünung auß dem Werkhauß zu nemmen , damit nicht um weniger Stuken

willen gantze Eychen oder Tannen gefält und der Resten schlechtlich zu Nutz

gezogen werde .
21 " . Dieweilen man in Obacht genommen , daß in Gebrauch deß Zäün -

Holtzeö mehrere Sparsamkeit geübt werden könte , als solle fürohin die in

MrhgH ? und Obern Holtz -Ordnung de A " . 1725 deßthalben gethane Vorsehung
in beßerc Observantz gezogen, in specie aber bey Concession Iäün -Holtzes wohl

beobachtet werden , wo deß Potenten Güter gelegen , damit , falö er den Wegen ,
besonders aber den Haubt - Straßen nach Güter hätte , da keine Lebhääg ge -

pflantzet wären , er alles Ernsts zu Pflantzung dergleichen Lebhäägen ermähnet
werden möge , in unterlaßendem Fall aber ihme ins künfftige gar kein Holtz
für Iäünung vergönstiget werden solle .

Anbey ward wegen Einfriftung der Brüelen gutbcfunden , daß sämtliche
BrüelS - Genoßen sich zusamen begebind , um unter ihnen selbst sich zu »er-
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gleichen, auf was Weiß etwan die Nutzung der Herbft -Weyd eingerichtet wer¬
den könte, dainit man der so vielen Scheid - und Schreg -Häägen nickt mehr
benöhtiget wäre ; falls aber durch sie der »erhoffende Effect nicht erreichet
wurde , so solle von MnhH .' diese Materi ins künfflige zu mehrerer Delibera -
tion gezogen werden .

22 °. Die von Bürgern neüw -erkauffte Güter im Amt Arburg , so äußert
dem alten Bann gelegen , sollen wegen Iäünung -, Britischen - und dergleichen
Holtz nicht als bürgerliche , sondern als frömde Güter angesehen werden ; wan
aber je einem Bürger auß tringender Noht zu dergleichen seinen Gütern solch
Holtz accordiert wurde , so soll er selbiges , jedoch in leidenlichem Preiß , be¬
zahlen .

2Z°. Dünkel zu Privat - Brünnen sollen keine accordiert , sondern solche,
wan es nur wenige braucht , von dem Bauwherren um gebührende Bezahlung
genommen werden , mehrere aber von äußern Orten har anzuschaffen den Par¬
tikularen überlaßen seyn solle, jedoch mit diesem Anhang , daß zu Vermeidung
doppleter Fuhr den Twings - Angehörigen iin Mühlithal , Riedthal und aus dem
Bottenstein die wenigen ihnen accordierende Dünkel wohl im Wald an Tann -
lenen verzeigt werden können .

24 °. Wan ein Bürger oder Twings -Angehöriger eigen Holtz ab seinen
Gütern zu vcrkauffen hätte , so soll er solches zuerst den Bürgern feill biethen
und , falls sie deß Preises halben nicht einig werden könten , die Schätzung
durch die geordnete Holtz - Commission machen laßen ; so dan kein Bürger
dieses Holtz kauffen und um gesezten Preiß annemmen wolte , solle ihmc dem
Verkäüffer unverwehrt seyn, solch sein Holtz an Äußere käüfflich hinzugeben .
Fals aber ein Bürger oder Twings -Angehöriger , wer der je wäre , sein Holtz ,
ohne es den Bürgern anzubiethen , noch sich der gemachten Schätzung zu unter¬
ziehen, auch hinterruks der Holtz -CommisSion an Äußere vcrkauffen thäte , der
soll von jedem also veräüßertem Klassier Holtz zu unabläßiger Büß entrichten
an Pf . 2 lb.

25 '
. Alter Abbruch Holtzes soll nicht an Äußere verkaufst , sondern , falls

es einer nicht selbst gebrauchen wolte , entwedcrs in die Iiegelhütten oder einem
Bürger um billichen Preiß hingegeben werden bei Straff 2 lb unabläßiger
Büß von jedem Klassier .

26 ° . Au mehrerer Ersparung Holtzes ward auch gut befunden und ge-
schloßcn, daß bey der obern Mühle eine kleine Fournier -Saage gebauwet wer¬
den solle .

27 °. Keinem äußert dem Statt - Twing sitzenden Bürger soll mehr dan
zwey Klassier Brönnholtz jährlich und zwar um Bezahlung accordiert werden .



28 ° . Einem Hintersäß solle jährlich mehr nicht als höchstens fünf Klassier

Brönnholtz gegeben und ihnen solches ohne Unterscheid in dem Boonwald

»erzeigt werden ; für jedes Klassier aber sollen sie alsobald bey der Zeichnung

bezahlen an Pf . I lb .
29 " . Dieweilen auß verschiedenen Ursachen man sich nicht völlig der biß

dahin im Mittheilung Brönnholtzes gegen die im Amt Arburg gesehene Be¬

nachbarte geleisteten Beyhülff entladen kan, sonderlich gegen solche, die imme -

diate inn und an MrhH " Waldungen gesehen, als Ramoos , Ziegelwald , Ober¬

wald , Unterwald und Glashütten etc. , als bleibt sernerö zugelaßen , mit

moderater Außtheilung tannigen Brönnholtzes um Bezahlung gegen gemeltc
amt -arburgische Angehörige so lang zu continuieren , als es der Statt Wal¬

dungen ertragen werden mögen , jedoch also , daß jährlich keinem mehr dan

höchstens 2 Klassier tannigs Brönnholtz gegeben werde .
Z0" . Dieses den Äußern verkauffende Brönnholtz solle ihnen nicht an

stehenden Tannen noch ligenden Doldern , sondern an aufgesezten Klassiern

gegeben werden , und zwar sollen sie für ein Klaffter gutes Brönnholtz so wohl
für das Holtz als den Aufmacherlohn samethafst grad bey der Anzeichnung
bezahlen l Gl ., für das schlechtere oder etwan gar an Aborten ligcnde Holtz
aber je nach Befinden eines H " Bauwherren in wohlfeilerm Preiß , jedoch
nicht minder als 12 Bz .

Es solle derohalben ein Hr . Bauwherr die Anstalt verfügen , daß die in
dem Boonwald hin und wider , besonders aber an der Abfuhr halben den

Bürgern beschwerlichen Orten ligende Dolder und rauche Höltzer aufgemacht
und zu Klassiern für die Äußern ausgesezt werdind . Es sollen auch alle

Äußere , denen Holtz concediert wird , solches in dem Boonwald empfangen ,
es wäre dan Sach , daß in den nächern Wäldern einich abgehndes oder Abholtz
vorhanden , darmit man den Ärmsten auß ihnen behülsflich seyn könte, worin

MehH ? die Räht und Holtz -Commission nacb bißhariger Übung und Erkant -

nußen handle » und ein jewesender Bauwherr die nöhtige Bescheidenheit ge¬
brauchen solle.

ZI " . Den Äußern (außgenommen den Bodenzinß -Tragern , so in Spital
allhier Bodenzinß lifern ) solle kein Zäün -Holtz vergünstiget , sondern sie nach
hochoberkeitlicher Ordnung zu Pflantzung Lebhäägen angewiesen werden , deß -

gleichen solle auch den Äußern ohne höchste Noht kein Bauwholtz bewilliget
werden .

Z2°. An die ob dem Boonwald gelegene Ort , als Langethal , Wynau ,
Morgenthal etc ., item denjenigen von Arburg , Offtringcn , Niderweil , Strengel -

bach etc ., so auß eigenen gemeinen oder Privat -Waldungen sich beholtzen können .
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deßgleichen den äußern Garnbauchern wie auch denen , so im Vermögen sind
und Gelegenheit haben , von andern Orten har sich Holtz anzuschaffen , solle
kein Holtz , es seye Brönn -, Bauw - oder Zäün - Holtz , weder um noch ohne
Bezahlung erlaubt werden .

Auß dem Baan und im Statt - Twing gelegenen Waldungen solle
gäntzlich verbotten seyn, etwas an Äußere zu verkauffen .

Pars 2.
Von Pflantzung der Waldungen .

34 " . Betreffend die gute und sorgfältige Pflantzung der Waldungen , so
weiß man hierzu keine beßere Vorschrifft außzufinden als diejenige , so in der

Hochoberkeitlichen Holtz -Ordnung de A° 1725 enthalten , nach welcbern also
Mewh " der Holtz -Commission in Anpflantzung der Waldungen sich generalitcr
richten sollen , da dan besonders dieses Thema ihrer Vigilanz und Vorsorg
recommendiert wird ; da es sich dan von selbsten zeigen wird , wo mit Ein¬

schlägen, mit Tohlen , mit Ansetzen etc . das Wachsthum zu befördern seye .
Anbei aber sind Mnhuwh " den Nähten und Holtz - Commission nachfol¬

gende speciale Artikel deßthalben zu reiffer Überlegung anbefohlen worden ,
nämlich

u. ob und wo in dem Untern Wald ein Einschlag zu machen ?

b. ob in dem Kapf -Holtz die vielen dürren und Kropf -Tannli außzu -

hauwen oder wie sonst dieser Wald zu aüfnen und zu besorgen seye?

ob man den nun eingeschlagenen untersten Theil deß Bünenbergs zu
einem Tannwald solle aufwachsen laßen ?

6 . auf was Weiß die Haubt -Wegen in den Wäldern in gutem Stand zu

erhalten , damit die schädliche Neben -Wege vermitten werden ?

s . wie die frühzeitige Weydfahrt zu verhindern ?

f. ob an unbesaameten Orten Tann -Zapfen zu säyen seyen ?

wie es vorzunemmen , daß die amt -arburgische Benachbahrte zu Äüffnung

ihrer Ambts -Waldungen mehrere Vorsorg anwenden thüyind .

Pars Z .
Von Execution dieser Ordnung .

Z5°. Damit gegenwärtige Ordnung in gefließene Obacht gezogen und die

Äüffnung der Waldungen je mehr und mehr bcfürdert werde , als ward wieder -

mahlen für gut und nöhtig erachtet , eine besondere Holtz - Commission zu be¬

stellen , welcher dan insonderheit Pflichts halben obligen solle, für das Auf -

nemmen der Waldungen zu sorgen , ob denen in dieser Ordnung enthaltenen

Artiklen steiff zu halten und selbige in Execution zu stellen, an nachvernamseten
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Tagen den Holtz -Concesöionen beyzusitzen und sonsien einem Bauwherren vom

Naht in Distribution deß concedierten Holtzes und sonsten , was die Äüffnung
und Besorgung der Wälder ansitzet , behulffen und berahten zu seyn .

36 ». Diese Holtz -Commission soll sürohin bestehen unter dem Praesidio
eines Hh ? AmtS -Schultheißen auß Mnhuwh " den ordinari Assessoren V E?

StattgrichtS , wie sich solches jeweilen nach bißhariger Observantz von MnhHl
den Nähten und den Viertzigen bestelt befinden wird ; jedoch solle ein jeweiliger
Bauwherr vom Naht derselben allzeit beysitzen. Es sollen auch die neüwer -

wehlten Assessoren ein EydtS -Gelübd an den Stab erstatten , daß sie ob gegen¬
wärtiger Ordnung ohne Ansehen der Persohn halten und sich das Aufnemmen
der Waldungen besten Vemögens wollen angelegen seyn laßen . Für dießörtige
Mühwalt aber ist einem Hhv Praesidi , Bauwherren , sechs Assessoren von den

Viertzigen , Stattschreiber und Kleinweibel jedem 10 lb , übrigen eilst von
MnhH ? den Nähten , die in der Alternativ beysitzen, jedem 2V - lb jährlich als
ein Salarium geordnet .

37 ". Dieweil ein Bauwherr keinem Bürger noch Äußern ohne zuvor recht¬
mäßig erhaltene Bewilligung einich Holtz verzeigen solle, als sollen MehH "
die Näht und vorbeschriebene Holtz -Commission sich am ersten Donstag jeden
Monats versamlen und den Bürgern , auch Twings -Angehörigcn die nöhtigen
und in dieser Ordnung zugelaßenen Holtz -Concessionen ertheilen , den Äußern
aber solle nicht alle Monat , sondern nur von 3 zu 3 Monaten Holtz concediert
und , so viel die Waldungen werden ertragen mögen , ihnen darmit beigesprungen
werden , besondere Nohtsäll so wohl ratione der Bürgern als Äußern hierin
vorbehalten .

38 ° . Alle wider diese Ordnung und sonsten im Twing begangene Holtz -
Fräsel oder andere TransgresSionen hierin begrieffener Artiklen sollen nach
Jnnhalt der Statt -Satzung vor dem Statt - Gricht durch jewesenden Eynunger
gerechtfertiget werden . Betreffend aber die in MrhH ? Waldungen hinter Ar¬
burg begangenen Holtz -Fräfel , so wird so wohl die Rechtfertigung derselben
vor MmbH " Commandant zu Arburg als auch die Würdigung deß dardurch
verursachten Schadens der Anstalt und Befinden MrhH " der Nähten , wie
bißhin in Übung gewesen, gäntzlich überlaßen .

39 °. Es solle alle Jahr von MnhH ? den Nähten , deß Grichts und der
Holtz -Commission ein Waldgang oder Visitation aller Waldungen in einem
oder mehrern Tagen gehalten werden , jedoch also, daß jeder Wald besonders
examiniert , darüber speciatim die nöhtigen Remarques gemacht und nach
vollendeter Durchgehung aller Wäldern vor gesamter Session der H ? Wald -
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Visitatoren das in Obacht genommene erdauret und die erforderliche Vorkehr
abgerahten , anbey auch in Erecution gestellt werden .

40 " . Ein jewesender Bauwherr vorn Naht solle, wie bißhin geübt , bey
seiner Erwchlung an Stab geloben , daß er MrhH ? Befehl und Ordnungen ,
besonders dieß Amt und die Waldungen ansehend , besten Vermögens nach-
geleben wolle ; er solle auch alles inn und auß der Statt Wäldern verkaufftc
Holtz , was Gattung es seye , in seine Rechnung bringen und das darauß Er -
lößte in dem Einnemmcn getreulich verrechnen ; hingegen wird ihme auch zu -
gelaßen , die in diesen seinen Amts -Verrichtungen habende unvermeidcnliche
Zehrungs -Kösten in sein Außgeben zu setzen ; für diejenigen aber , denen gleichen
TagS Holtz gezeichnet worden , oder die, so nicht Pflichts halben beywohnen ,
und für andere nnnöhtige Beyständer soll ein Bauwherr nicht die Ürte be¬
zahlen ; was aber die Baanwarten , Saager etc ., derer er bcnöhtigct , betrifft ,
wird es eines Bauwherren Discretion anheirngestelt , nach Bescheidenheit darin »
zu handlen .

41 ° . Damit ein Bauwherr vom Naht den Verrichtungen in den Wäldern
desto beßer obligen und für das Ausnemmen derselben mehrers vigilieren
könne , als ward wiederwählen gutbesunden , ihme einen Untcr -Bauwherren
auß MnH " den Viertzigen beyzufügen , der die Iiegelhütten und das Werk -
hauß besorgen und den Arbeits -Leüthen nachgehen thüye , wie dan die seiner
Verrichtungen halb ihme zugestelte Instruktion , nach deren er sich richten solle,
specificierliche Anweisung gibt . Es solle aber vermög den Erkantnußen vom
14. July I7Z6 und 24 . Mäy 17Z7 diesers Unter -Bauw -Amt jeweilen auf von
MnhHb Naht und Holtz - Commisöion vorgetragene Wahl dreyer Ehrengliedern
auß MnH ? den Viertzigen von MnhH 'i Räht , Bürger und Iwantzig durch
ein über jede vorgeschlagene Pcrsohn ergehendes sondcrbahreS Balloten -Mehr
dem, der die meisten Stimmen hat , aufgetragen und von Z zu Z Jahren ein
anderes Subjectum darzu erwehlt werden .

42 " . Der ordinari Holtz - Baanwarten Eyd soll seyn :
Die Holtz -Baanwarten schweeren, dieser Statt Nutzen zu fürdern und

Schaden zu wenden , durch die Wuchen alle Lag ihre ordenlichen Umgäng
mit Abenderung in folgende Höltzer als in das Ramoos , Probst - Holtz, Untern
Wald , Obern Wald , Bünenberg , ob dem Baan und Galgenberg ) zu thun ,
solche Höltzer durch und durch zu visitieren , alle in gesagten hinter Arburg
ligenden Wäldern ergrieffene Holtz -Fräfel einem H ? Bauwherren , die in den
innert dem Statt - Twing ligenden Wäldern entdekte Fräfel aber einem
H >> Eynunger getreülich und ohne Ansehen der Persohn zu verleiden und alles ,
was zu einichem Nachtheil MrhH " und dieser Statt gereichen inöchte, fleißig
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anzugeben , ihre Umgang aber jederzeit morgens früh und abends spat zu thun
und zu den Zeilen , da sie vermeinten , ehestens den Frästen nachzukommen ,
nichts zu versäumen , anch wohin von MnhH ' oder durch jewesenden Bauw -

hcrren ihnen gebotten wurde , dahin zu gehen und solchem Befehl zu warten ,
in summa allen MrhH ' gegenwärtigen und zukünfftigen Ordnungen , besonders
diesen ihren Dienst ansehend , freist nachzugeleben und die darwider lauffenden

Übcrtrettungen seines Ortö ungescheücht anzuzeigen . Ohne Gesehrd .
4Z " . Der extraordinari Baanwart im Obern Wald soll an Eydtsstatt

geloben , dem Wald getreulich zu hüten , zu gesezter Zeit und an gewohntem
Ort die nichtige Ordre abzuhohlen , derselben und allen MrhH " diesen seinen
Dienst ansehenden Ordnungen und Befahlen nachzugeleben , früh in den Wald

zu gehen , aus die Frefel fleißig zu achten , solche ohne Ansehen der Persohn
an gebührendem Ort anzugeben , kein Holtz , eS seye ligend oder stehend , gutes
oder schlechtes , item keine Span , Knebel etc . eigeng '

wältig zu veräüßern , zu
vcrkauffen , noch sonsten , unter was Vorwand es immer seye , wegzugeben ,
auch eines Bauwherren Befehlen gehorsam zu seyn .

Nachdeme nun diese jezt beschriebene Holtz -Ordnung wohlbedachtstes ) er -
kent und statuiert worden , als solle auch fürohin derselben steiff und fest nach¬
gelebt und durch unverdroßene Execution ihra das Leben gegeben werden , da¬
mit dardurch der gesuchte Awek zum Besten deß gesamten gemeinen Wesens
erreicht werde und auch die werthe Nachkömlingschafft sich deß darauß ver -

hoffenden guten Effects zu erfreüen habe .
Actum vor Räht und Bürger den 10 . 17 . 21 . 28 '°" Februarij und

7 . Martij alles A ». I7Z8 .

Stadtarchiv Aoftngen : Rarsmanual XVII Z- Z ff.

3 . Holtz - Ordnung vom 10 . III . 1741 .

8 ^ ) emnach MehH " Schultheiß , Räht und Bürgere der Statt Josfingen sit

etwelchen Jahren dahar wahrgenommen , was maßen die ihrer Statt zuge¬
hörige Waldungen ab -, hingegen der Gebrauch allerhand Holtzes merklich zu¬
genommen habe , anbey in Außtheillung und Consumtion Holtzes nicht die

nichtige Sparsamkeit beobachtet werde , mithin dan in reiste Erwegung ge¬
zogen , daß , wan dem Abgang der Wäldern eines - und anderstheils dem un -

sparsammen Gebrauch Holtzes nicht in Zeiten vorgebogen wurde , man nach
rind nach in Holtz -Mangel gerahten und besonders unsere Nachkömlingschafft
dardurch hart getrukt werden möchte , um so mehr , da hiesige Statt also ge -
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legen , daß schwerlich von andern Orten har man sich Holtz anschaffen kan etc.,
auß welchen und mehrern Betrachtungen dair gedacht MehH " sich höchstens
angelegen seyn laßen , aus Mittel bedacht zu seyn, wie in Außtheillung Holtzes
mehrere Sparsamkeit als bißhin gebraucht , auch die Waldungen in der Pflant -
zung bestmöglich besorget werden könten , aus daß dieser Statt Waldungen
als ein kostbahres und nohtwcndiges Kleinod , wormit man hier vor vielen
andern Orten auß mit namhafften Distrikten versehen , nicht nur in gutein
Stand erhalten , sondern , so viel müglich , in Aufnemmen gebracht werden und ,
gleichwie solche durch kluge Sorgfalt auf unsere Zeiten conserviert worden ,
also auch die wehrte Nachkömmlingschafft sich derselben so wohl zu unent -
bährlicher Nohtdurfft der Haußhaltungen als auch zu allerhand Begangen¬
schafften und Gewerben zu erfreuen haben möge .

Nachdem nun in diesem Absehen die A " . I7Z5 und I7Z8 errichtete Holtz-

Ordnungen durchsehen und durch eine expreß geordnete Commission diese Materi
reifflich erwogen , auch hierüber ihr Gutachten angehört worden , haben MehH "

Schultheiß , Räht und Bürgere krafft habenden Gewalts und von tragenden
Amts wegen zum Besten ihrer Burgerschafft und dero Nachkommenen folgende
Holtz - Ordnung errichtet , statuiert und geordnet .

Parö l .
Von Außtheillung und Ersparung Holtzes .

I ". Es sollen jeweilen vor Zeichnung deß Bürger - oder Jahr -Holtzes alle

Bürgere vor die geordnete Holtz - Commission beschikt und bey ihrer bürger¬
lichen Pflicht zwar befragt werden , wie viel Klaffter Brönnholtz ein jeder in
seine Haußhaltung und zu seiner Prosession jährlich benöhtiget seye? Es solle
aber hernach die Holtz - Commission alle Holtz-Forderungen genau examinieren
und , so sich erfunde , daß eint oder andere nach Bewantnuß ihrer Haußhal¬
tungen etc. zu viel forderten , ihnen das geforderte Quantum reducieren und
nach Billichkeit verringern , alles jedoch mit nächstfolgender Erläuterung .

2« . Weil man nicht billich findet , daß einem jeden Bürger ohne Be¬

zahlung so viel Brönnholtz auß gemeinen Waldungen gegeben werde , als er
fordert und bedarff , sintemal ) ! man in allzumerklich ungleichem Genuß und
Rechten stunde , annebst die Waldungen also beschaffen , daß man nichtig er¬
achtet , sich in Gebrauch Holtzes so wohl zu den Haußhaltungen als zu den
Handtwerken , Manufakturen und Bcgangenschafften ein mehrerS einzuschränken ,
mithin auch gantz billich ist, daß diejenige , welche mehr Holtz als andere auß
der Statt Wäldern empfangen , für dieses vor andern genießende Beneficium
auch etwas dem Public » zu Bestreitung der wegen Bewach - und Pflantzung
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der Wäldern aufgehenden Kosten beytragind , zugleich dan eben dardurch ein
jeder desto mchrerS veranläßet wird , auf Ersparung HoltzeS bedacht zu sey »
etc . , als ward auß diesen lind mehrern Gründen ratione deß Ouanti , so einem
Bürger jährlich an Brönnholtz auß gemeinen Wäldern zükommcn mag , crkent :

daß einem Blirger in seine Haußhaltung und zu seiner Prosession ,
wan er nach Erkantnuß der Holtz -Commission darzu so viel benöhtiget ist,
höchstens sünszehen Klassier ohne Bezahlung , und zwar an stehendem Holtz ,
zukommen und verzeigt werden möge .

II . So aber eint oder andere Bürgere darmit nicht anßkommen könteil
und solches auß der Beschaffenheit ihrer Haußhaltungen und Prosessionen
wohl abzunemmen wäre , so wird zugelaßen , einem solchen — über obige ohne
Bezahlung erlaubte 15 Klassier — annoch das übrig -nöhtige , jedoch nicht ein
mehrers als noch sünszehen Klassier , hiemit in allem auf das Höchste dreyßig
Klassier , zukommen zu laßen , welche lctste 15 Klassier aber nicht durch ihre
Veranstaltung , sondern durch Dircction eines Bauwherren nur allein von ligen -
dem Holtz ( falls dergleichen vorhanden ) in allen Waldungen aufgemacht , zu
Klassiern gesezt und nach Anordnung der Holtz - Commission den Nöhtig - haben -
dcn gegen Bezahlung deß Macherlohns und 15 Kl zu Handen der Statt per
Klassier außgetheilt werden solle, mit dem Beyfügen

I ". daß jeweilen die zur Haußhaltung Fordernde nach Ordnung der
Minder - Forderung so viel möglich an nächern und gelegenem Orten und
mit bcßerm Holtz zuerst und dan hernach die zu den Professionen Fordernde
um daö, was die 15 ohne Bezahlung accordierte Klassier übersteiget , ab¬
gefertiget werden sollen .

2 °. Denne solle die Holtz - Commission beg'wältiget seyn , denjenigen
armen Handtwerkern , welche MrH " Assistentz zu Erhalt - und Auserziehung
ihrer Familien nöhtig haben , die laut dieser Ordnung für Brönnholtz per
Klassier schuldigen 15 .P nachzulaßen , falls sie sich darfür anmelden und
solches als ein Allmosen begehren wurden .

6 . Obgleich dan jemand ein mehrers als obgesezte Zahl der 50 Klassiern
(worunter auch gezogen und berechnet werden solle , was einer an eichigem
oder büchigem , es seye Abholtz oder anders , empfangen ) benöhtiget wäre , so
solle dennoch ein solcher ohne Ansehen der Persohn auß den geineinen Wäldern
ein mehrers nicht zu empfangen haben , mithin dan niemanden , wer er immer
seye, einich Holtz , ligendeö oder stehendes , alldorten eigengwältig aufzumachen
oder aufmachen zu laßen erlaubt seyn , sintemahl solche als Freflerc gerecht-
sertiget und gebüßt werden sollen .
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Jedannoch bleibt das Stök - Außgraben , so sehr solches mit Vorwüßen
eines Bauwherren geschieht, an unschädlichen Orten noch serners zugelaßen ;
es sollen aber die Baanwarte fleißige Acht haben , ob und durch wen mit
Stök -Außgraben dein jungen Aufwache Schaden geschehe, und die Fchlbahren
an gebührendem Ort verleiden .

Appendix .
Dieweil die Erfahrung lehret , daß zu den einten Zeiten wegen Windstößen ,

Abdorrungen oder auß andern Ursachen mehr ligendes Holtz als zu andern
Zeiten in den Wäldern sich befindet , danzumahl aber gemeinlich nur das an
gelegenen Orten sich befindliche zu Nutz gezogen wird , das übrige dan ligen
bleibet etc ., als ward Appendicis locö hier beyzusetzen erkent :

Wan das ob-accordierte Burger -Holtz biß auff 3O Klaffter gezeichnet und

abgefertiget wäre und dan in verschiedenen Gräben und entlegenen Orten deß
Boonwalds sich annoch ligendes Holtz , welches nicht zum Haußbrauch dienete
und im Schaden läge , befinden solle etc ., daß solches zum Dienst derjenigen
Bürgern , so mit 30 Klassiern nicht außkommen mögen , es seyen Fabricanten ,
Bleiker , Färber , Wihrten etc ., könne zu Ehren gezogen und je nach Befinden
der Holtz -Commisöion entweders zu Klassiern ausgesezt und an gelegene Blätz
gethan oder aber die Dolder sechsten ihnen mit Vorzug gegen Frömde und

Äußere um baare Bezahlung zu Handen der Statt verkaufst , jedoch also ein¬

getheilt werden , daß nicht nur die einten , sondern alle , so es verlangen , je
nachdem eS der Wald zugibt , deßen pro rata Genoß werden mögen , wie dan
in gleichem Verstand der Prudentz der Holtz -Commission überlasten wird , den¬

jenigen Bürgern , welche zu ihren Handtwerken Kohl benöhtiget , dan und wan
etwas Holtzcs , so in unzufuhrlichen Krachen ligt und sonst verfaulen müßte ,
zum Verkohlen , jedoch in Bescheidenheit , gegen gebührende Bezahlung zu accor-
dieren .

Alles mit dem deütlichen Vorbehalt , daß dieser gantze Appendix nicht
alljährlich zu Außtheillung mehrern Holtzes ein Anlaß geben, sondern nur

bey Extra -Fällen als eine Exception voriger Einschränkung angesehen , hiemit
von der Holtz - Commission mit Fürsichtigkeit admittiert werden solle.

3 °. — Iif . 3 der Holzordnung von 1738 .
40 . ^ „ 4 „ „ „ 1738 (statt ' annoch jemandch steht

' annoch ein Assessors .
50 . — 70 . ^ Iiff . 5 — 7 der Holzordnung von 1738 .

8 ° . — Ais . 8 „ „ „ 1738 . Das eichige Abholtz
aber solle so viel möglich den Bürgern verkaufst und , so etwas darvon zu
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. Klafften : aufgcsezt werden kan , solches zu Abfertigung deß von Naht und
Holtz -Commission erlaubten eichigen Brönnholtzes verwendt werden .

9 " . - 11 " . — Iiff . 9 — 1 l der Holzordnung von 1778 .
12". — Zif . 12 der Holzordnung von 1778 mit der Änderung , daß der

Schlußsatz des Abs. I 'Falls erhaltender bezahlen ' wie folgt ersetzt ist :
Falls aber je das Gebäüw erlaubt und Holtz darzu vergönftiget wurde , so
behalten MehH " Räht und Bürgere ihnen offene Hand vor , je nach be¬
findenden Umständen und erwiesener Nutzbarkeit das darzu accordierte Bauw -
holtz umsonst oder gegen Bezahlung folgen zu laßen .

17 ". ---- Zif . 17 der Holzordnung von 1778 , am Schlüsse mit dem Zu¬
satz : worunter aber kleine gemeine Gartenhäüßlin nicht gemeint find .

14 " . — 15". — Iiff . 14 — 15 der Holzordnung von 1778 .
16". — Ais . 16 der Holzordnung von 1778 mit dem Zusatz am Schlüsse :

Es solle demnach auch ein Untcr - Bauwherr niemanden gantze Bäum Läden
ohne speciale Erlaubnuß MrhH 'l Naht und Holtz - Commission auß dem Werk -
hauß zukommen laßen .

17 ". Dasjenige Holtz oder Saaghöltzer , welche zu Pak -Fäßeren oder Pak -
Kisten concediert oder gebraucht werden , soll ein Bürger gleich einem Äußern
bezahlen .

18 ". — 20". — Zjss . 17 - 19 der Holzordnung von 1778.
21 ". — Zif . 20 der Holzordnung von 1778 mit dem Zusatz :
Es solle jedoch alles von erlaubten Iäün -Eichen oder Iäün -Tannen ge¬

bende Abholtz vom Bauwherren zu Handen MrhH ? verkaufst werden , folglich
nicht denen , so zur Zaünung die Eich ete. erhalten , verbleiben , eS wäre dan ,
daß ihnen das Abholtz außtrukenlicb darzu erlaubt worden , welch letstern
Falls solches in ihr Quantum Holtzes gesezt und berechnet werben solle.

Dieweilen man aber in Acht genommen usw . — Zif . 21 der Holzordnung
von 1778 (in Abs. 2 'Brüell - Gütern ' statt 'Brüelen ' und 'Remedur ' statt
'Effect ' ) .

22 ".— 27 " . — Ziff. 22 27 der Holzorvnung von 1778 .
28 ". — Zif . 28 der Holzorvnung von 1778 mit dem Zusätze : Worunter

jedoch die auf hiesigen Mühlenen sitzende frömde Lehenmüllere nicht verstanden
werden , als welche so wohl der Placierung als Bezahlung Holtzes halben den
Bürgern gleich gehalten werden sollen .

29 ". Zif . 29 der Holzordnung von 1778 , doch lautet die Aufzählung
der Wälder 'Ramoos , Ziegelwald , Unterwald , Boonwald etc/ , am Schlüsse
folgt folgender Zusatz : Sie sollen es auch allein in dem Boonwald zu
empfangen haben , es wäre dan Sach , daß in den nächern Wäldern einich
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abgehndeS oder Abholtz vorhanden , wormit man den Ärmsten auß ihnen be-
hülfflich seyn könte, worin MehH " Naht und Holtz - Commission nach biß-
hariger Übung und Erkantnußen handle », auch ein jewesender Bauwherr die
nichtige Bescheidenheit gebrauchen solle, wie dan gleichfalls dero Fürsichtigkeit
überlaßen wird , das den Äußern verkauffendc Brönnholtz ihnen entweder an
ligendcn Doldern oder aber nach Anweisung der Holtz-Ordnung de A" . 1738
an aufgemachten Klafftern gegen billiche Bezahlung zukommen zu laßen .

3O". Wan aber den Äußern Holtz vergünstiget wird , sollen sie so viel
möglich angehalten werden , solches nach der Zeichnung innert der in Hoch-
oberkeitlicher Holtz -Ordnung außgeseztcr Zeit auß dem Wald zu nemmen .

31 "
. Den Äußern saußgenommen den amt -arburgischen Bodenzinß -Tragern ,

welche in hiesigen Spital Bodenzinß lifern ) solle man kein Holtz für Iäünung
vergünstigen , sondern selbige vermög hochoberkeitlicher Ordnung zu Pflantzung
Lebhäägen anweisen ; deßgleichen solle ihnen ohne hüchste Noht kein Bauwholtz
bewilliget werden .

32 " . — 33 — Ziff . 32 — 33 der Holzordnung von 1738 .

Pars 2 .
Von Pflantzung der Waldungen .

34 " . Ais . 34 der Holzordnung von 1738 bis ' sich generaliter richten
sollenH worauf folgt : wie dan besonders dieses Thema ihrer Mgilantz und
Vorsorg anbefohlen wird , damit je nach Beschaffenheit der Orten durch Ein¬
schlag, Ansetzen, Außtohlen etc. das Wachsthum bestmöglich beförderet werde .

Anbey ist gedeöt Mnwh " in specie aufgetragen worden :
u . In dem Untern Wald an dem meist außgeholtzeten Distrikt förderlich

einen Einschlag machen zu laßen .
h . Soll der unterste Theill deß Bünenbergs , so dießmahl eingeschlagen

ist, nicht allein zu einem Eichwald gewidmet werden , sondern man solle dort
Tannen , Buchen und Eichen unter einander » aufwachsen und nachwerts je
nach befindenden Umständen das nützlichste stehen laßen .

o . Sollen sie insonderheit ihnen angelegen seyn laßen , auf Mittel bedacht
zu seyn, wie die Haubt - Wegcn in den Waldungen , fürnemlich aber in dem
Baan , in beßerm Stand erhalten werden können , damit die dem jungen Auf¬
wachs höchst verderbliche viele Nebend -Wegen so viel möglich vermitten werden .

<1 . Sollen sie auch vigilieren , daß das Vcich nicht allzu früh in die
Wälder zu Weyd getrieben werde, zu welchem End dan sie nach Anweisung
Ihr Gnd . Holtz -Ordnung und hiesiger Statt Satzung procedieren sollen .
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Pars 2 .
Von Execution dieser Ordnung .

25«.— 27 «. ^ Ziff . 25—27 der Holzordnung von 1728 (in Art . 26 heißt
eS : Es sollen auch die AssesSoreö von den Viertzigen bey ihrer Erwehlung ein
Ends-Gelübd an den Stab erstatten) .

28 «
. ^ Zif . 28 der Holzordnung von 1728 mit folgendem Zusatz nach

'gerechtfertiget werden^ : Es solle auch einem jeden Bürger frey stehen, die
ihme bewußten Frefcl und Transgressionen dieser Holtz - Ordnung einem Ey -
nunger anzuzeigen , welcher dan nicht nur krafft seines Eyds solche an ge¬
bührendem Ort rechtfertigen laßen, sondern auch auf Begehren den Verleidet
geheim halten solle.

29«. — 42 «. — Ziff . 29 — 42 her Holzordnung von 1728 (in Art. 29 fehlt
'deß Grichts") .

Schlußsatz wie 1728 (aber ' unpartheyische ExecutioiV ).
Actum vor Räht und Viertzig den 7 . 8. und 10"« Martij 1741 .

Stadtarchiv Zofingen : Natsmanual XVIII I4 > ff .

Die vierte sehr umfängliche Holzordnung vom 19. III . 1750 findet sich
im Ratsmanual XXII 266—201 und in den Akten Bd . 862 ^ ", der Anhang
dazu vom 26 . II . 1759 daselbst und im Ratsmanual XXIV 14 ff.

Zur Karte der Stadt -, Staats- und Gemeinde¬
waldungen .

Die Stadtwaldungen ( 1441,58 In, ) haben grünen Flächendruck .
Der Staatswald (268,26 du) ist hellrot umrandet und schraffiert .
Die Gemeindewaldungen (Amt Aarburg ohne Brittnau 1154,16 du )

sind farbig umrandet und der Name der Gemeinde mit der entsprechenden
Farbe unterlegt.

Das rot umrandete Waldstück bei St . Urban ist Luzerner Staatswald ,
der Murgentaler Wald daneben eine Neuerwerbung wie der in den Boowald
hinaus reichende Zipfel von Roggwil.

/^ssgsuiseks
ttLintonsdidüotlisk
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